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Satzung  
der Stadt Lippstadt über die Erhebung  

eines Fremdenverkehrsbeitrages  
im Stadtteil Bad Waldliesborn  

(Fremdenverkehrsbeitragssatzung)  
vom 15.06.2018 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) sowie aufgrund § 2 
und § 11 Abs. 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), jeweils zuletzt geändert 
durch Art. 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat 
der Stadt Lippstadt in seiner Sitzung am 28.05.2018 die folgende Satzung be-
schlossen: 

 
 

§ 1  
Erhebungszweck und -gebiet 

 
(1)  Die Stadt erhebt zur Deckung von 85,3% ihres jährlichen Aufwandes für die 

Fremdenverkehrswerbung für den – als Mineralheilbad anerkannten – Stadt-
teil Bad Waldliesborn einen Fremdenverkehrsbeitrag (im folgenden Beitrag 
genannt) nach Maßgabe dieser Satzung. 

(2)  Erhebungsgebiet ist das Gebiet des Stadtteils Bad Waldliesborn.  
       Dieses ist in der Anlage 1 zu dieser Satzung kartografisch ge- 
      kennzeichnet. 
 

§ 2  
Beitragsschuldner, Beitragstatbestand 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen die selbständig erwerbstätigen natürlichen 

Personen, die juristischen Personen, die Personengesellschaften sowie die 
sonstigen nicht- oder teilrechtsfähigen Personenvereinigungen, denen durch 
den Fremdenverkehr im Erhebungsgebiet unmittelbar oder mittelbar beson-
dere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. 

(2) Besondere wirtschaftliche Vorteile durch den Fremdenverkehr  
sind den in Abs. 1 genannten Rechtssubjekten geboten, wenn sie im Erhe-
bungsgebiet im Rahmen selbständiger Erwerbstätigkeit entgeltliche Leistun-
gen zur Bedarfsdeckung für den dortigen Fremdenverkehr anbieten. Unmit-
telbar sind die Vorteile, sofern das Leistungsangebot geeignet ist, direkt ei-
nen Bedarf der Touristen zu decken. Mittelbar sind die Vorteile, sofern das 
Leistungsangebot geeignet ist, direkt einen betrieblichen Bedarf der unmit-
telbar bevorteilten Beitragspflichtigen zu decken. Dem Leistungsangebot im 
Sinne der Sätze 1 bis 3 gleichgestellt sind bereits bestehende Leistungs-
pflichten gegenüber Touristen oder unmittelbar bevorteilten Beitragspflichti-
gen.  

(3) Als im Erhebungsgebiet angeboten gelten die Leistungen, soweit  
 die Erwerbstätigkeit, auch ohne dortige Wohnung oder dortigen  
 Betriebssitz, mittels einer dort vorhandenen Geschäfts- oder  
 Verkaufsstelle (§ 12 Nr. 3 und Nr. 6 Abgabenordnung), ständigen  
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 Vertretung (§ 13 Abgabenordnung) oder sonstigen geschäftlich  
 genutzten Örtlichkeit zumindest vorübergehend ausgeübt und  
 werblich kundgetan wird. Als nicht geeignet zur Bedarfsdeckung  
 für den Fremdenverkehr im Erhebungsgebiet gilt das über das  
 Internet kundgemachte Leistungsangebot, sofern nicht die Leis- 
 tungspflicht einen Aufenthalt des Leistungsempfängers im Erhe- 
 bungsgebiet oder die Nutzung einer im Erhebungsgebiet gelege- 
 nen Immobilie voraussetzt. 

 
§ 3  

Beitragsmaßstab 
 

(1) Der wirtschaftliche Vorteil wird bemessen nach der vom Frem- 
denverkehr gebotenen Verdienstmöglichkeit, ausgedrückt in ei-  
nem Messbetrag. Der Messbetrag wird errechnet aus der Summe der ver-
einnahmten Leistungsentgelte aus der beitragspflichtigen Tätigkeit (im Fol-
genden: Umsatz), im Falle der Umsatzsteuerpflicht abzüglich enthaltener 
Umsatzsteuer, multipliziert mit dem fremdenverkehrsbedingten Anteil (Vor-
teilssatz, Abs. 3) und dem Gewinnsatz (Abs. 4). 

(2) Als Umsatz im Sinne dieser Satzung gilt die Summe aller Entgelte (abzüglich 
der Umsatzsteuer) im Sinne des § 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes, bei 
fehlender Umsatzsteuerpflicht die Summe der Einnahmen. Im Erhebungsge-
biet erzielt ist der Umsatz auch, soweit Leistungspflichten außerhalb dieses 
Gebietes erfüllt werden. Maßgeblich ist der im Vorjahr des Erhebungszeit-
raums (§ 5) erzielte Umsatz. Wurde die beitragspflichtige Tätigkeit im Erhe-
bungsgebiet später als mit dem 1. Januar des Vorjahres begonnen oder vor 
Ablauf des Erhebungszeitraums beendet, so ist der im Erhebungszeitraum 
erzielte Umsatz maßgeblich.  

(3) Der Vorteilssatz ist für die einzelnen Arten der beitragspflichtigen Tätigkeit in 
der Anlage 2 zu dieser Satzung (Betriebsartentabelle) bestimmt.  

(4) Der Gewinnsatz ist für die einzelnen Arten der beitragspflichtigen Tätigkeit in 
der Anlage 2 zu dieser Satzung (Betriebsartentabelle) bestimmt. 

(5) Übt ein Beitragspflichtiger mehrere der in der Betriebsartentabelle aufgeführ-
ten Tätigkeiten aus, so ist der Beitrag für jede von ihnen gesondert zu be-
rechnen. 

 
§ 41  

Beitragssatz 
 
Der Fremdenverkehrsbeitrag wird nach einem Vomhundertsatz vom Messbetrag (§ 3 
Abs. 1) bemessen (Beitragssatz). Der Beitragssatz entspricht dem Verhältnis des um-
zulegenden Aufwands zu der veranschlagten Summe der Messbeträge aller Beitrags-
pflichtigen. Er beträgt im Erhebungszeitraum 2020:  13,22 %. 

                                            
1   geändert durch Ratsbeschluss vom 23.09.2019. 1. Änderungssatzung Artikel 3 tritt am 01. Januar 
2020 in Kraft.  
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§ 5  
Erhebungszeitraum 

 
Der Beitrag wird für das Kalenderjahr erhoben, in dem der Aufwand im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 anfällt und umzulegen ist und die Voraussetzungen der Beitragspflicht 
im Sinne des § 2 vorliegen. 

 
 

§ 6  
Beginn und Ende der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht beginnt mit Aufnahme der beitragspflichtigen Tätigkeit und en-
det mit deren Beendigung. 

 
§ 7  

Entstehung des Beitragsanspruches 
 

Der Beitragsanspruch entsteht mit dem Ende des Erhebungszeitraumes (§ 5). 
 

§ 8  
Fälligkeit des Beitrages 

 
Der Beitrag wird innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des zur Zahlung fällig. 

 
§ 9  

Anzeige- und Auskunftspflichten 
 

(1) Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt die Aufnahme oder Ände-
rung einer beitragspflichtigen Tätigkeit innerhalb eines Monats nach Auf-
nahme oder Änderung mitzuteilen und auf Anforderung bzw. Nachfrage er-
forderliche Angaben zur Berechnung des Beitrages zu machen. Sie sind ins-
besondere verpflichtet, die erklärten Umsätze durch Vorlage der betreffen-
den Umsatzsteuererklärungen und ggf. Umsatzsteuervoranmeldungen oder, 
bei fehlender Umsatzsteuerpflicht, der die beitragspflichtige Tätigkeit betref-
fenden Teile der Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung sowie der 
entsprechenden Steuerbescheide nachzuweisen. 

(2) Die Stadt kann  
-  beim zuständigen Finanzamt Auskunft über den dort erklärten bzw. 

vom Finanzamt evtl. geschätzten Umsatz (§ 3 Abs.2) des pflichtigen 
Betriebes einholen,  

-  bei dem dafür ggf. zuständigen Dritten Auskunft über die Anzahl der 
für den beitragspflichtigen Betrieb gemeldeten Gästeübernachtungen 
einholen, 

-  in dem beitragspflichtigen Betrieb die Geschäftsunterlagen  
(insbes. betriebswirtschaftliche Auswertung, Summen- und  Saldenlis-
ten) einsehen, 
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-   den Umsatz gemäß § 162 Abgabenordnung i.V.m. § 12 Abs.1 Nr. 4.b) 
schätzen. 

 
§ 10  

Kleinbeträge 
 

Der Fremdenverkehrsbeitrag wird nicht festgesetzt, erhoben oder nachgefordert, 
wenn die Forderung innerhalb des Erhebungszeitraumes gem. § 5 den Betrag 
von 10 € nicht übersteigt. 

 
 

§ 11  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen § 9 sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 20 Abs. 
2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. 

 
§ 12  

Inkrafttreten; Übergangsregelung Beitragsbemessung 
 

Diese Satzung tritt mit dem 1. Juli 2018 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt beginnt 
abweichend von § 5 der mit dem 31.12.2018 endende Erhebungszeitraum 2018; 
für diesen ist der jährliche Aufwand (§ 1 Abs. 1) bei der Beitragssatz-Berechnung 
zur Hälfte berücksichtigt und ist der Messbetrag (§ 3 Abs. 1) auf Basis des nach 
§ 3 Abs. 2 ermittelten (Jahres-)Umsatzes zu halbieren.  
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